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2. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes "Flur 1, 2 und 8" der Orts-

gemeinde Hahn bei Marienberg 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

aus Sicht des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) werden 

zum oben genannten Planvorhaben folgende Anregungen, Hinweise und Bewertun-

gen gegeben: 

Bergbau / Altbergbau: 

Die Prüfung der hier vorliegenden Unterlagen ergab, dass der Geltungsbereich der 

2. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes "Flur 1, 2 und 8" von dem auf 

Eisen, Blei, Braunkohle und Kupfer verliehenen Bergwerksfeld "Steinberg I" überdeckt 

wird. Das Bergrecht für das Bergwerksfeld wird von der Firma Barbara Rohstoffbe-

triebe GmbH, Hauptstraße 113 in 40764 Langenfeld aufrechterhalten.  

Des Weiteren liegt das Plangebiet im Bereich des auf Braunkohle verliehenen, bereits 

erloschenen Bergwerksfeldes "Redlichkeit". Aktuelle Kenntnisse über die letzte 

Eigentümerin liegen hier nicht vor. 

Aus den vorhandenen Unterlagen geht hervor, dass für das Bergwerksfeld 

"Steinberg I" im Planungsbereich kein Altbergbau dokumentiert ist. 
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Über tatsächlich erfolgten Abbau im Bergwerksfeld "Redlichkeit" liegen unserer 

Behörde keine Dokumentationen oder Hinweise vor.  

In dem in Rede stehenden Gebiet erfolgt kein aktueller Bergbau unter Bergaufsicht.  

Bitte beachten Sie, dass unsere Unterlagen keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhe-

ben, da grundsätzlich die Möglichkeit besteht, dass nicht dokumentierter historischer 

Bergbau stattgefunden haben kann, Unterlagen im Laufe der Zeit nicht überliefert 

wurden bzw. durch Brände oder Kriege verloren gingen.  

Sollten Sie bei dem geplanten Bauvorhaben auf Indizien für Bergbau stoßen, empfeh-

len wir Ihnen spätestens dann die Einbeziehung eines Baugrundberaters bzw. Geo-

technikers zu einer objektbezogenen Baugrunduntersuchung. 

Da wir keine Kenntnisse über eventuelle Planungen der o.g. Bergwerkseigentümerin 

in Bezug auf das aufrechterhaltene Bergwerkseigentum haben, empfehlen wir Ihnen, 

sich mit der Firma Barbara Rohstoffbetriebe GmbH in Verbindung zu setzen. 

Boden und Baugrund 

– allgemein: 

Die Tatsache, dass bereits ein Baugrundgutachter für das Planungsvorhaben einge-

schaltet wurde, wird aus fachlicher Sicht begrüßt. 

Auch unter Hinweis auf das Geologiedatengesetz bitten wir um Zusendung des im 

Umweltbericht unter Kap. 10.1 angeführten Gutachtens der Fa. HäbelGeo. 

Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (u.a. 

DIN 4020, DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen. 

Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 zu be-

rücksichtigen. 

- mineralische Rohstoffe: 

Gegen das geplante Vorhaben bestehen aus rohstoffgeologischer Sicht keine Ein-

wände. 
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Geologiedatengesetz (GeolDG) 

Nach dem Geologiedatengesetz ist die Durchführung einer Bohrung bzw. geo-

logischen Untersuchung spätestens 2 Wochen vor Untersuchungsbeginn beim 

Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) anzuzeigen. Für die An-

zeige sowie die spätere Übermittlung der Bohr- und Untersuchungsergebnisse steht 

das Online-Portal Anzeige geologischer Untersuchungen und Bohrungen Rheinland-

Pfalz unter  

https://geoldg.lgb-rlp.de 

zur Verfügung. 

Das LGB bittet um die Aufnahme einer Nebenbestimmung in Ihrem Bescheid, damit 

die Übermittlungspflicht dem Antragsteller bzw. seinen Beauftragten (z. B. Ingenieur-

büro, Bohrfirma) obliegt. 

Weitere Informationen zum Geologiedatengesetz finden Sie auf den LGB Internetsei-

ten sowie im Fragenkatalog unter  

https://www.lgb-rlp.de/fachthemen/geologiedatengesetz/faq-geoldg.html 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Ansgar Wehinger 
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